
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers

 als
 1.1. angestellter Reitlehrer oder
 1.2. freiberufl icher Reitlehrer

2. Mitversichert ist

 2.1. die Erteilung von Reitunterricht in Theorie und Praxis
 2.2. die Aufsichtsführung über Reitschüler
 2.3. die Leitung und/oder Beaufsichtigung von Ausritten 

im Rahmen des Reitunterrichts
 2.4. die Leitung und/oder Beaufsichtigung von Reitprüfun-

gen
 2.5. die Durchführung von Veranstaltungen und Ausfl ügen 

und aus dem damit verbundenen
  Aufenthalt in Herbergen
 2.6. die Verwendung von Übungsgeräten zu Unterrichts-

zwecken.

3. Nicht versichert ist die Haftpfl icht

 3.1. aus Schäden, die im Zusammenhang stehen mit dem 
Besitz oder Führen von Kraftfahrzeugen jeder Art

 3.2. der Reitschüler, Prüfl inge und Teilnehmer an den Ver-
anstaltungen

 3.3. des Versicherungsnehmers als Tierhalter
 3.4. aus Schäden an den berittenen oder den im Reitunter-

richt eingesetzten Pferden sowie an Zaum- und Sattel-
zeug

 3.5. aus Arbeitsunfällen nach folgender Besonderen Be-
dingung:

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß Sozialge-
setzbuch VII handelt.
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